








Von: Jörn Krasemann
An: wm@bsd-rostock.de
Betreff: Wtrlt: Antw: B-Plan Kiefernweg / Untersuchungsrahmen
Datum: Mittwoch, 14. Juni 2017 15:45:58

Hallo Herr Millahn,
zu Ihrer Information schicke ich Ihnen den Rücklauf vom Denkmalschutz (nachstehende E-Mail).
Der Kollege hat bereits das B-Plangebiet vorgeprüft. Danach gibt es wohl keine besonderen
Anforderungen hinsichtlich Bodendenkmale usw.
 
Die Ergänzung "entfällt" bei 'Besonderer Regelungsbedarf" muss m.E. nicht zwingend im
Untersuchungsrahmen (Tabelle) ergänzt werden. Eine Beteiligung des Amtes für Denkmalpflege und
Berücksichtigung der Denkmalschutzbelange erfolgt dann ja nochmal im Verfahren. Damit gibt es aus
meiner Sicht keine weiteren Ergänzungen zum übergebenen Untersuchungsrahmen.
 
 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
 
Jörn Krasemann
Kommunale Umweltplanung
 
Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister
Amt für Umweltschutz
Abt. Immissionsschutz und Umweltplanung
 
Holbeinplatz 14
18069 Rostock
Tel.: 0381 381 7337
Fax: 0381 381 7373
Email: joern.krasemann@rostock.de
Homepage: www.rostock.de/umweltamt
>>> Ralf Mulsow 14.06.2017 12:43 >>>
Sehr geehrter Herr Krasemann,
 
 
ich habe einfach nur bei "Besonderer Regelungsbedarf"  "entfällt" eingetragen. Bodendenkmale sind
gegenwärtig nicht bekannt, auch nicht in der Umgebung. Die Gegend ist von der geomorphologischen
Situation her auch nicht sonderlich interessant, so daß auch keine Prospektionen gefordert werden
könnten.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Ralf Mulsow

 
 

Ralf Mulsow
Stadtarchäologe
Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen
Bereich Denkmalpflege
Strandstr. 97 (Mönchentor)
18055 Rostock

email: ralf.mulsow@rostock.de
Tel.: 0381/44 03 79 60



Mobil: 0170/63 61 254
>>> Jörn Krasemann 08.06.2017 13:30 >>>
Guten Tag Herr Mulsow,
im Zusammenhang mit der B-Planaufstellung zum Kiefernweg haben wir den Untersuchungsrahmen
(Scoping) als Grundlage für den Umweltbericht zusammengestellt. Ich möchte Sie bitten, für Ihre
Fachbelange die Eintragungen im Untersuchungsrahmen (betr. Zeile A(i) Kultur- und Sachgüter) zu
überprüfen und ggf. zu ergänzen.
 
Ich schicke Ihnen beiliegend die Tabelle zum Untersuchungsrahmen (Arbeitsstand) sowie
die Abgrenzung der Fläche (Geltungsbereich B-Plan). 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihren Rücklauf bis zum 19.06.17 zuschicken könnten.
Vielen Dank vorab und sollten sich Rückfragen ergeben, können Sie sich gern bei mir melden.
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
 
Jörn Krasemann
Kommunale Umweltplanung
 
Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister
Amt für Umweltschutz
Abt. Immissionsschutz und Umweltplanung
 
Holbeinplatz 14
18069 Rostock
Tel.: 0381 381 7337
Fax: 0381 381 7373
Email: joern.krasemann@rostock.de
Homepage: www.rostock.de/umweltamt



           08.08.2017 
 
 
Aufstellung des B-Planes Nr. 09.W.190 / Beteiligung gem. §4 (1) BauGB (Ausnahmen §20 
NatSchAG M-V) 
 
Anbindung Satower Straße über Kiefernweg Var. 1b (Kiefernweg / Kreuzung)und 1c 
(Kiefernweg / Kreisel) 
 
 
Stellungnahme des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege: 
 
 
Die Umsetzung der o.g. Varianten der Straßenanbindung hat den Verlust zweier gesetzlich 
geschützter Biotope zur Folge.  
 
Die Untere Naturschutzbehörde stellt die Bewilligung eines entsprechenden 
Ausnahmeantrages in Aussicht, da überwiegende Gründe des Gemeinwohls die Ausnahme 
rechtfertigen (Ausbau einer Erschließungsstraße mit dem Ziel einer geringen 
Flächeninanspruchnahme der angrenzenden Kleingartenanlage).  
§ 15 (2) und (6) BNatSchG über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen findet dann 
Anwendung.  
 
Begünstigt wird diese Entscheidung dadurch, dass die Biotope einen schlechten 
Erhaltungszustand aufweisen, sodass die Wertigkeit als nicht sehr hoch eingeschätzt wird. 
 
 
 
Keine Genehmigung in Aussicht gestellt wird für die Weiterführung der Erschließungsstraße 
in einem geringen Abstand zu zwei im Folgenden vorhanden, sehr wertvollen Biotopen 
(Feuchtgebüsch und Feldgehölz). 
Die zukünftige Straße schneidet diese in einer Entfernung von jeweils ca. 10m. Dieser 
Abstand widerspricht den von der HRO als Bürgerschaftsbeschluss vorliegenden Zielen des 
Umweltqualitätszielkonzeptes, welches u.a. in einem Bereich von 30m um die gesetzlich 
geschützten Biotope Ungestörtheit fordert. 
 
Es ist hier eine alternative Trassenführung zu planen. 
 
 
 
 
 
 
 
i.A. Christina Henschel 
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Rostock berechtigt die Verunreinigung auf Kosten der Verursacherin und/oder des Verursachers 
zu beseitigen bzw. beseitigen zu lassen. 
(Rückfragen bitte an Frau Reimers, Tel.: 381-7307)  
 
Wasser und Boden 
Nach derzeitiger Einschätzung stellt der Vorentwurf ausreichende Flächen für die notwendige Re-
genwasserbewirtschaftung dar. Die Vorflutsysteme Rotbeck und Kringelgraben sind nicht in der 
Lage zusätzliche Mengen an Regenwasser aufzunehmen. Handlungsempfehlungen und Quantifi-
zierung der Volumenbedarfe in der Fläche werden zurzeit in einem hydrologischen Gutachten 
erarbeitet. Die Ergebnisse sind bei der weiteren Planung im Rahmen des Bauleitverfahrens zu 
berücksichtigen. Es ist auch die Entwicklung der umliegenden Flächen in die Betrachtung mit ein-
zubeziehen, um Insellösungen zu vermeiden. 
 
Im Vorentwurf schneidet die Planstraße B den verrohrten Vorfluter in Richtung Rotbeck. Dieser ist 
mit "fortfallend" gekennzeichnet. Für den Fall, dass die Leitung entfällt, ist zu klären, wie die Vor-
flut für die weiteren zulaufenden Gräben gewährleistet werden kann. Die Ausbildung der Kreuzung 
des Gewässers mit der Straße ist im Plan nicht dargestellt. Es ist nicht erkennbar, ob ein Gewäs-
ser vorgesehen ist. 
(Rückfragen bitte an Herrn Wenske, Tel.: 381-7321) 
 
Immissionsschutz 
Die Schalltechnische Untersuchung im Rahmen des B-Plans erfolgt entsprechend der konkretisie-
renden Festlegungen zur Aufgabenstellung beim Abstimmungstermin am 19.06.2017 (TÜV Nord, 
BSD, Amt für Umweltschutz). Nach Vorlage der Schalltechnischen Untersuchung wird abschlie-
ßend Stellung genommen. 
 
Die nordwestlichen Grenzen der Baufelder 2a, 3a und 4a liegen im Übergangsbereich zwischen 
LPB II und III. Wir empfehlen Schlaf- und Kinderzimmer in diesem Bereich auszuschließen und 
auf einer der lärmabgewandten Seiten einzurichten. Ist dies nicht möglich, so sollten diese Räume 
mit schallgedämmten Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Für die Planstraßen A und B beglei-
tende Wohnbebauung empfehlen wir dies ebenfalls, da u.E. derzeit nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass perspektivisch weitere Wohngebiete über die Planstraßen A und B erschlossen wer-
den. (dies ist lt. Begründung s. Kapitel 3.10.1 nicht zu berücksichtigen!) 
 
In Bezug auf die untersuchten verkehrlichen Anbindungsvarianten des B-Plangebietes an die Sa-
tower Straße verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 13.06.2017.  
In Kapitel 4.2 „Schwerpunkte der Abwägung/Trassenfestlegung für die Zufahrtstraße“ wird die 
Variante 3a als Vorzugsvariante dargestellt. In der Abwägung wurde bisher nicht ausreichend auf 
immissionsschutzfachliche Aspekte bzw. diesbezügliche Unterschiede der Varianten eingegan-
gen. Es ist hinsichtlich des Schallimmissionsschutzes klarzustellen, dass in Bezug auf die Vor-
zugsvariante 3a die weiter westlich liegenden Anbindungslösungen (z.B. Variante 2) zu favorisie-
ren sind. Entsprechende Hinweise hierzu sind in den Begründungstext zur Variantenabwägung 
aufzunehmen. Aufgrund der dargestellten verkehrstechnischen Vorteile von Variante 3a ist das 
Gesamtergebnis der Abwägung mit Ableitung der Vorzugsvariante nach derzeitigem Kenntnis-
stand jedoch nicht in Frage zu stellen.  
In diesem Zusammenhang bitten wir um Übergabe der vertiefenden Untersuchungen (s. Seite 35 
Begründung) zur Anbindungsvariante über den Kiefernweg (u.a. Varianten 1c, 1b) sowie deren 
Berücksichtigung im Rahmen der Abwägung. 
 
Zudem bitten wir die Erläuterungen zur Variante 3 (s. Seite 33 Begründung) zu überprüfen. Eine 
„konfliktfreie“ Trassenführung und Ermittlung des Anschlusspunktes ist aus Lärmschutzsicht im 
Zusammenhang mit Variante 3 nicht gegeben und daher missverständlich.  
(Rückfragen bitte an Frau Müncheberg, Tel.: 381-7328) 
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Bearbeitungsfrist von mind. 14 Tagen für die Endbearbeitung des Umweltberichtes einzuräumen 
ist. 
 
Redaktioneller Hinweis: Auf Seite 41 im Kapitel „Flächenbilanz“ wird für das WA 4a eine GRZ von 
2,50 angegeben. Wir bitten um entsprechende Prüfung und Korrektur.  
(Rückfragen bitte an Herrn Rohde, Tel.: 381-7335) 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Dr. Brigitte Preuß 
 
 
 
 
 
Verteiler: Amt 61 
 



Postanschrift: Hausanschrift:  
LPBK M-V LPBK M-V Telefon:  +49 385 2070 -0 
Postfach Graf-Yorck-Straße 6 Telefax:  +49 385 2070 -2198 
   E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 
19048 Schwerin 19061 Schwerin Internet: www.brand-kats-mv.de 
   Internet:  www.polizei.mvnet.de 

 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
Hansestadt Rostock, Aufstellung B-Plan Nr. 09.W.190 

Ihre Anfrage vom 07.07.2017; Ihr Zeichen:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit Ihrem o. a. Schreiben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um Stellungnahme als 
Träger öffentlicher Belange zu dem im Bezug stehenden Vorhaben. 
 
Als Träger der in der Zuständigkeit des Landes liegenden Belange von Brand- und 
Katastrophenschutz wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Aus der Sicht der landesrelevanten Gefahrenabwehr bestehen beim Brand- und 
Katastrophenschutz keine Bedenken. 
Um gleichnamige kommunale Belange im Verfahren berücksichtigen zu können, sollten Sie jedoch 
die sachlich und örtlich zuständige Kommunalbehörde beteiligt haben. 
 
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern 
Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 
 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf 
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 
Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen. 
 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) 
der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des 
LPBK M-V. 
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
gez. Jacqueline Babel 
(elektronisch versandt, gültig ohne Unterschrift) 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 

Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung 3 

 
LPBK M-V, Postfach 19048 Schwerin  

 
bsd - Bürogemeinschaft für Stadt- und Dorfplanung 
Warnowufer 59 
18057 Rostock 

bearbeitet von: Frau Babel 

Telefon: 0385 / 2070-2800 

Telefax: 0385 / 2070-2198 

E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

Aktenzeichen: LPBK-Abt3-TÖB-5571/17 

Schwerin, 20. Juli 2017 

 



Von: Burkhard Kilian
An: wm@bsd-rostock.de
Cc: Bernhard Finckenstein; Jens Gonnermann
Betreff: Antw: Hansestadt Rostock, Aufstellung des B-Plans Nr. 09.W.190 / Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB

(Vorentwurf v. 06.07.2017)
Datum: Montag, 10. Juli 2017 15:45:34
Anlagen: Unbenannte Anlage 00003.png

Unbenannte Anlage 00006.png
Waldfläche Kiefernweg Bplan 09 W 190.pdf

Sehr geehrter Herr Millahn,
hatte heute in Rostock mehrere Anlaufpunkte und habe mir auch gleich die Flächen in Biestow
angeschaut und mit einem GPS Gerät (s. grüne GPS-Punkte) vermessen. Das Ergebnis habe ich vom
Luftbild abgegriffen und als Anlage beigefügt.

Waldbetroffenheit (s. Anlage)
Im Geltungsbereich ist Waldfläche betroffen und ist gelb gekennzeichnet. Es handelt sich vorwiegend
um eine natürliche Neuwaldbildung (kleinere Fläche aus Weide, Robinie, Eiche und Sträucher) und
sonst. Pflanzungen (größere Fläche, Eiche, Birke, Blaufichte, Lebensbaum und Sträucher ).
Zur Umsetzung wäre eine Waldumwandlung im Sinne des § 15 Abs. 1 LWaldG M-V erforderlich und
bedarf gemäß § 15 Abs. 1 LWaldG M-V der Genehmigung der unteren Forstbehörde, zu mindestens
trifft das für die vorgesehenen Baufelder in der Ortslage Biestow Ausbau zu (größere Fläche). Bei der
kleineren Waldfläche wäre der § 20 LWaldG M-V - Waldabstand 30 Meter zu beachten
Gemäß § 15 Absatz  5 Satz 1 LWaldG sind die nachteiligen Folgen einer Umwandlung 
auszugleichen.  Regelmäßig erfolgt  dieser Ausgleich durch die Durchführung einer
Ersatzaufforstung, die der Antragsteller auf seine Kosten zu veranlassen hat.
Der Antrag auf Waldumwandlung sollte sowohl   die Erstellung einer Waldbilanz mit
Kartendarstellung der betroffenen Fläche, d. h. Erfassung, Bilanzierung und Beschreibung der
umzuwandelnden Waldfläche und der vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen
(Ersatzaufforstungsfläche) beinhalteten.
Waldbilanz

Fläche 1:   Gemarkung Biestow, Flur 1, Flurstücke 145/1
                    mit einer Flächengröße von 0,25 ha (anteilig)

Fläche 2:   Gemarkung Biestow, Flur 1, Flurstücke 142/1 und 142/2
                    mit einer Flächengröße von 0,50 ha (anteilig)

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
gez. Burkhard Kilian
............................................
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
-Anstalt des öffentlichen Rechts-
Forstamt Billenhagen
Billenhagen 3
18182 Blankenhagen
 
FON: 038224 / 4478-2
FAX: 038224 / 4478-9
Mail: burkhard.kilian@lfoa-mv.de
WEB: http://www.billenhagen.wald-mv.de

  Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Mail ausdrucken.

>>> "Wilfried Millahn" <wm@bsd-rostock.de> 07.07.2017 >>>
Sehr geehrte Damen und Herren,
 



die Hansestadt Rostock stellt den B-Plan Nr. 09.W.190 für das Wohngebiet „Kiefernweg“ auf.
Die Planung dient der Entwicklung eines Einfamilienhausgebietes für ca. 250 WE.
Das Plangebiet befindet sich in der Biestower Feldflur an der südwestlichen Grenze des
Rostocker Stadtgebietes und wird verkehrlich über die Satower Straße erschlossen.
 
Die Durchführung des Beteiligungs-/Scopingverfahrens wurde gem. § 4b BauGB übertragen.
Unter dem nachfolgenden Link übergebe ich den Vorentwurf des B-Plans nebst Begründung und
dem städtebaulichen Konzept. Die Dateien stehen für den Zeitraum bis 17.07.2017 zum
Download zu Verfügung.
 
http://daten-transport.de/?id=syNV8GUzmb3n
 
Für Ihren Aufgabenbereich bitte ich Sie dazu - auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung - um Ihre Stellungnahme bis zum 10.08.2017 an die
Adresse s.u.
 
Bitte teilen Sie mit, wenn Sie eine Papierfassung der Entwurfsunterlagen benötigen.
 
Mit freundlichem Gruß
 
Wilfried Millahn
-Architekt für Stadtplanung-

 

bsd • Warnowufer 59 • 18057 Rostock
fon 0381-377 06 42 • fax 0381-377 06 59 • funk 0177-273 55 25

 
 





Von: Jörn Steinhagen
An: wm@bsd-rostock.de
Betreff: WBV Rostock 2017-143; Aufstellung des B-Plans Nr. 09.W.190, für das Wohngebiet "Kiefernweg", sich in

der Biestower Feldflur an der südwestlichen Grenze des Rostocker Stadtgebietes
Datum: Mittwoch, 2. August 2017 13:36:31
Anlagen: SKMBT_C22017080212310.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
der nördliche Teil des o.g. Bebauungsplan entwässert in den Kröpeliner Wasser- und
Bodenverband.
 
Im südlichen Teil, in der Ortslage „Biestow-Ausbau“ befindet sich das Gewässer der II. Ordnung
Nr.: „13/1/2 (Land)“ (siehe Übersichtskarte).
Der offene Graben ist im B-Plan erkennbar, die Ableitung des Wassers erfolgt über eine
Rohrleitung (DN 200 – DN 400 ) nach Süden.
 
In diese vorhandene Rohrleitung kann kein zusätzliches Oberflächen- bzw. Regenwasser abgefürt
werden, da dieses Gewässer gerade noch den jetztigen Anforderungen genügt. Sollte die
Planung eine Einleitung vorsehen, muss das komplette Gewässer hydraulisch betrachtet und auf
den technisch nötigen Ausbauzustand gebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass z.Z.
verrohrte Gewässer, renaturiert werden sollten. Außerdem muss auch eine Wasser-Rückhaltung
eingeplant werden.
 
Der wBV ist in die weitere Planung einzubeziehen.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
Jörn Steinhagen
 
_____________________________________
Verbandsingenieur
Dipl.-Ing. Jörn Steinhagen
Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow – Küste“
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Alt Bartelsdorfer Str. 18 A
18146 Rostock
 
Tel:  +49 (0)381 63 72 93 66
Fax: +49 (0)381 44 02 46 12
 
E-Mail: steinhagen@wbv-mv.de
             WBV-Rostock@wbv-mv.de
Internet: www.wbv-untere-warnow-kueste.de
 
 





Von: WBV Kröpelin
An: "Wilfried Millahn"
Betreff: AW: Hansestadt Rostock, Aufstellung des B-Plans Nr. 09.W.190 / Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB

(Vorentwurf v. 06.07.2017)
Datum: Mittwoch, 9. August 2017 11:24:47
Anlagen: image001.png

S 17-041 Ük 5000.pdf

S 17-041
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
als Unterhaltungsverband für die Gewässer II. Ordnung stimmen wir dem geplanten Vorhaben
grundsätzlich zu.
 
Im Bereich des geplanten Vorhabens verlaufen mehrere Gewässer II. Ordnung mit dem
Hauptvorfluter 2/3 R (s. Übersichtskarte). Für alle Gewässer ist ein Gewässerschutzstreifen
beidseitig von jeweils 5 m ab Böschungsoberkante einzuhalten. Auf der südlicher gelegenen
Seite der Gewässer sind Anpflanzungen ufertypischer Gehölze grundsätzlich möglich.  Für die
bedarfsweise Gewässerpflege ist jedoch der gegenüberliegende Gewässerrandstreifen von
Bepflanzungen freizuhalten.
 
Den Aussagen zur Regenwasserableitung in der Begründung zum B-Plan unter Pkt. 3.10.2.3
stimmen wir zu. Eine Vergrößerung der Einleitmenge in den Hauptvorfluter 2/3 R ist nicht
möglich, daher ist eine Retention im Vorhabengebiet zwingend erforderlich. Auch der Aufgabe
des verrohrten Gewässers 2/3/10/1 R und dem Ersatz durch einen offenen Gewässerabschnitt
stimmen wir zu Hier sind ebenfalls die oben aufgeführten Regelungen zu Gewässerrandstreifen
einschließlich der Unterhaltungsmöglichkeit im nördlicher gelegenen Gewässerrandstreifen
einzuhalten. Bei der konkreten Trassenfestlegung ist die daraus resultierende Breite (obere
Gewässerbreite + 10 m) zu beachten.
 
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
 
Marco Schreiber
Geschäftsführer
 
Wasser- und Bodenverband "Hellbach-Conventer Niederung"
Wismarsche Str. 51
18236 Kröpelin
Tel.: 038292/7326, 0171/6452986
E-Mail: wbv-kroepelin@wbv-mv.de
 
 
 
 

Von: Wilfried Millahn [mailto:wm@bsd-rostock.de] 
Gesendet: Freitag, 7. Juli 2017 21:40
An: poststelle@kulturerbe-mv.de
Betreff: Hansestadt Rostock, Aufstellung des B-Plans Nr. 09.W.190 / Beteiligung gem. § 4 (1)



BauGB (Vorentwurf v. 06.07.2017)
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die Hansestadt Rostock stellt den B-Plan Nr. 09.W.190 für das Wohngebiet „Kiefernweg“ auf.
Die Planung dient der Entwicklung eines Einfamilienhausgebietes für ca. 250 WE.
Das Plangebiet befindet sich in der Biestower Feldflur an der südwestlichen Grenze des
Rostocker Stadtgebietes und wird verkehrlich über die Satower Straße erschlossen.
 
Die Durchführung des Beteiligungs-/Scopingverfahrens wurde gem. § 4b BauGB übertragen.
Unter dem nachfolgenden Link übergebe ich den Vorentwurf des B-Plans nebst Begründung und
dem städtebaulichen Konzept. Die Dateien stehen für den Zeitraum bis 17.07.2017 zum
Download zu Verfügung.
 
http://daten-transport.de/?id=syNV8GUzmb3n
 
Für Ihren Aufgabenbereich bitte ich Sie dazu - auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung - um Ihre Stellungnahme bis zum 10.08.2017 an die
Adresse s.u.
 
Bitte teilen Sie mit, wenn Sie eine Papierfassung der Entwurfsunterlagen benötigen.
 
Mit freundlichem Gruß
 
Wilfried Millahn
-Architekt für Stadtplanung-

 

bsd • Warnowufer 59 • 18057 Rostock
fon 0381-377 06 42 • fax 0381-377 06 59 • funk 0177-273 55 25

 
 
















